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Landkreis Wolfenbüttel 
Der Landrat 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
IV/40-Wo 

Datum 
12.07.2013 

Vorlage-Nr. 
XVII-0303/2013 
 

 

Beratungsfolge: Sitzung Sitzung am: Entscheidung 

Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 14.08.2013  

Kreisausschuss öffentlich 09.09.2013  

 
 

Betreff 

Sportförderung;  
Gewährung eines Zuschusses an die Gemeinde Cremlingen zur energetischen und 
technischen Teilsanierung der Sporthalle Weddel 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinde Cremlingen wird für die energetische und technische Teilsanierung der Sporthalle 
Weddel ein Zuschuss in Höhe von 180.600,00 € gewährt. 

 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. € 
180.600,00 

Produktkonto 
4210000000.7812000 

 Ergebnishaushalt 
 Finanzhaushalt 

Haushaltsjahr/e 
2013 

Mittel stehen 

 
 zur Verfügung  nicht zur   

      Verfügung 
 nur bereit i. H. v. Euro 

                          

Deckungsvorschlag 

      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei 
            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei   
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele: 

Oberziel 1 Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst  unterstützt    behindert 

Oberziel 2 Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der 
Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 3 Die CO2 Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert  unterstützt    behindert 

Oberziel 4 Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und 
gesund alt werden 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 5 Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und 
bürgerorientierte Behörde 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 6 Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen  unterstützt    behindert 
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Begründung: 
 
Die Gemeinde Cremlingen beantragte mit Datum vom 13.03.2012 einen Zuschuss für die 
energetische und technische Teilsanierung der Sporthalle Weddel mit einem Kostenvolumen in 
Höhe von insgesamt 1.290.000 €.  
 
Zur Begründung führt die Gemeinde Cremlingen aus, dass die Sanierung aus mehreren Gründen 
notwendig ist. Wesentlicher Sanierungsbedarf besteht im Bereich der undichten Dachabdichtungen 
und im Bereich der Fenster – und Türfassaden im Hallenbereich. Diese weisen derzeit keine bzw. 
sehr geringe Wärmedämmeigenschaften aus, die den Energieverbrauch des Gebäudes erheblich 
beeinflussen. Des Weiteren sind anlässlich einer Brandschau folgende zusätzliche 
Brandschutzmaßnahmen erforderlich, die im Rahmen der Sanierung mit eingebaut werden sollen: 
 

- Rauchabzugsöffnungen über den Fenstern mit elektrischen Stellmotoren in der Halle 
einschl. Steuerung 

- Rauchabzüge in der neuen Dachkonstruktion des Umkleideanbaus mit rauchoffenen 
Unterdecken in den Verkehrswegen 

- Alarmierungsanlage mit Rauchabzügen gekoppelt 
- nichtbrennbare Unterdecke im obersten Geschoss des Treppenhauses.  

 
Im Zuge der fortgeführten Planungen sind zudem erhebliche Bau- und Ausführungsmängel 
festgestellt worden, die mit der Teilsanierung behoben werden müssen, um einen gesicherten 
Betrieb der Sportstätte gewährleisten zu können. Es handelt sich insbesondere um Mängel im 
Deckenbereich, in der Elektroinstallation und der Hallenbeheizung. 
 
Die Sanierung erfolgt ohne Einhaltung der Auflagen der Versammlungsstättenverordnung. Hierfür 
wären zusätzliche Kosten in Höhe von mindestens 551.000 € erforderlich. Die Sporthalle Weddel 
soll künftig nur für den Schul- und Vereinssport genutzt werden. Für größere Sportturniere und 
 -veranstaltungen steht die Sporthalle in Cremlingen zur Verfügung. 
 
Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn wurde der Gemeinde Cremlingen mit Wirkung zum Zeitpunkt der 
Antragstellung am 16.03.2012 gewährt. 
 
Die Sporthalle wird zu 70 % für sportliche Zwecke und zu 30 % für schulische Zwecke genutzt. 
Bezuschusst wird nur der sportliche Anteil, so dass sich förderfähige Gesamtkosten in Höhe von 
903.000 € ergeben (= 70 % von 1.290.000 €). 
 
Nach Ziffer II der Richtlinien für Zuwendungen zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel 
beträgt der Zuschuss für bauliche Sanierungsmaßnahmen maximal 20 % der zuwendungsfähigen 
Ausgaben. Aufgrund der Ausführungen der Gemeinde Cremlingen ist die energetische und 
technische Teilsanierung der Sporthalle Weddel nachvollziehbar. Die geplanten Maßnahmen 
können daher als Sanierungsmaßnahme eingestuft werden, da der bauliche Zustand erheblich 
verbessert und das Sachvermögen gemehrt wird sowie das Gebäude bzw. die Anlage besser 
genutzt werden kann.  
 
In den vergangenen Jahren sind für solche Maßnahmen generell Zuschüsse von 20 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt worden.  
 
Die Finanzierung stellt sich nach dem Beschlussvorschlag wie folgt dar: 
 
Eigenmittel der Gemeinde Cremlingen für den sportlichen Bereich 722.400,00 € 
Zuschuss des Landkreises Wolfenbüttel (20 % von 903.000 €) 180.600,00 € 

 
Insgesamt: 903.000,00 € 
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Die Gemeinde Cremlingen muss für den schulischen Bereich 387.000 € aufwenden (= 30 % von 
1.290.000 €). Die Mittel des Landkreises in Höhe von 180.600,00 € wurden für das Haushaltsjahr 
2013 bei dem Produktkonto 4210000000. 7812000 eingeplant und können zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Ich bitte, wie beantragt zu entscheiden. 
 
 
Im Auftrage 
 
 
 
Christiana Steinbrügge 
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